
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Betreiber der Kläranlagen- und Kanal-Nachbarschaften, 
liebe Teilnehmer der Plattform P-Rück,

die jüngsten Entwicklungen in Deutschland zeigen, dass die dynamische
Verbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) sich zu einer ernst zu
nehmenden Situation entwickelt und noch weiter entwickeln kann. Eine zentrale
Aufgabe ist es nun, eine intakte Infrastruktur und die gesicherte
Abwasserbehandlung zu gewährleisten.

Angesichts der aktuellen Lage möchte der DWA-Landesverband BW alle
Betreiber und Aufsichtsbehörden im Rahmen einer Web-Konferenz am
25.03.2020 von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr zur Corona-Krise informieren und
sensibilisieren. Experten aus dem Umweltministerium und der Abwasserbranche
berichten über
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Bitte melden Sie sich mit Klick auf folgenden Button an:

Anmeldung zur Webkonferenz "Corona- und Klärschlamm-Spezial -
Aktuelles Krisenmanagement"

Die Web-Konferenz wird per Livestream übertragen. Die Anmeldeinformationen
für den Livestream erhalten Sie Anfang kommender Woche mit separater
Benachrichtigung.

Das Programm der Web-Konferenz können Sie unter folgendem Link ansehen:

Zum Programm der Web-Konferenz

Aktuelle Informationen zur
Corona-Pandemie

http://madmimi.com/signups/868ddb39098346a694a74be38be6b0dd/join?link_list=7038946
https://www.dwa-bw.de/files/_media/content/PDFs/LV_Baden-Wuerttemberg/Homepage/BW-Dokumente/Homepage 2013/Home/Programm Web-Konferenz %E2%80%93%C2%A0Corona-Spezial_Print.pdf


Jedes Unternehmen (auch die kleinen) soll und muss einen Notfallplan
haben. 
Für Kläranlagenbetreiber mit ein oder zwei Mitarbeitern wird auf die Möglichkeit
hingewiesen, sich über die Kläranlagen-Nachbarschaften in ihrer Region zu
vernetzen und zu unterstützen.

Im Rahmen der Nachbarschaftsarbeit empfehlen wir folgende
Notfallmaßnahmen auf Kläranlagen umzusetzen:
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Wir möchten Sie explizit darauf hinweisen, sowohl interne als auch externe
Risiken und dafür geeignete Maßnahmen bei der Erstellung eines Notfallplanes
zu beachten. Vor allem bei der Logistik können in den nächsten Tagen Engpässe
auftreten. Dienstleister wie Polymerlieferanten und
Klärschlammentsorgungsfirmen sollten in der Risikobetrachtung enthalten sein.

Für die Erarbeitung eines Notfallplans und Krisenmanagementkonzeptes
bietet die Zusammenstellung des DWA-BIZ-4 "Arbeits- und Gesundheitsschutz"
eine umfassende Orientierung und Empfehlung für die anstehenden Aufgaben
und Tätigkeitsschwerpunkte. Die Zusammenstellung ist verfügbar unter
nachfolgendem Link:

Pandemiemaßnahmen in Abwasserbetrieben

Arbeitsrecht
Arbeitszeitrecht gelockert 
Während der Corona-Krise gelten in Baden-Württemberg Ausnahmeregelungen
im Arbeitszeitrecht. 
Die wichtigsten Punkte:
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https://de.dwa.de/de/pandemiema�nahmen-in-abwasserbetrieben.html
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Damit sollen mögliche Personalengpässe durch erhöhten Krankenstand und
Quarantänemaßnahmen unter anderem in der Energie- und Wasserversorgung
aufgefangen werden. Die Möglichkeit zur Abweichung von der täglichen
Höchstarbeitszeit nach Buchstabe B Nr. 1.f) für
Abwasserentsorgungsbetriebe ist nachzulesen unter folgendem Link:

Allgemeinverfügung zur Ausnahmebewilligung für Sonn- und
Feiertagsarbeit gem. § 15 Abs.2 ArbZG aufgrund der Coronapandemie

Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Service/Bekanntmachung/Seiten/default.aspx#BEKANNTMACHUNGEN


Mit dieser Sonderausgabe informieren wir ausschließlich über das Coronavirus.
Sie erhalten keine regelmäßigen Newsletter, sofern Sie sich nicht dafür
eingetragen haben.
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